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 Veröffentlicht am 25.03.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VVG §4;

VVG §5 Abs1;

Rechtssatz

Wird der baupolizeiliche Auftrag erteilt, die Balkontüren versperrt zu halten und ein unbeabsichtigtes Ö9nen

derselben zu verhindern, so kann zwar das Versperren einer Balkontür AUF DAUER so, daß sie nicht mehr geö9net

werden kann, durch einen Dritten vorgenommen werden, das Versperrthalten einer Tür AUF DAUER mittels

Ersatzvornahme würde die ständige Anwesenheit dieses Dritten erfordern. Die Leistung ist somit eine solche, die sich

wegen ihrer eigentümlichen Bescha9enheit nicht durch einen Dritten bewerkstelligen läßt. Daher kommt als

Zwangsmittel nur eine Zwangsstrafe gem § 5 VVG, nicht jedoch eine Ersatzvornahme gem § 4 VVG in Betracht. Aus dem

Auftrag, die Balkontüren versperrt zu halten, ergibt sich gleichzeitig die Verp@ichtung zur Unterlassung des Ö9nens

dieser Türen. Der Auftrag enthält somit auch eine Verpflichtung zu einer Unterlassung iSd § 5 Abs 1 VVG.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1997:1996050112.X03

Im RIS seit

14.11.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vvg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/vvg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/vvg/paragraf/5
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1997/3/25 96/05/0112
	JUSLINE Entscheidung


